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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Marra (sp, VD) hatten die
eidgenössischen Räte im Herbst 2016 einerseits eine Änderung des
Bürgerrechtsgesetzes verabschiedet und andererseits einen Bundesbeschluss erlassen,
der die erleichterte Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern der dritten
Generation in der Bundesverfassung verankert. Im Hinblick auf das auf den 12. Februar
2017 angesetzte obligatorische Referendum über die Verfassungsänderung gewann das
Thema im zu Ende gehenden Jahr 2016 auch in der öffentlichen Debatte langsam an
Präsenz. Mit Ausnahme der „Weltwoche“, die schon Anfang November das erste Mal
zum verbalen Zweihänder griff und die Linke bezichtigte, „sich von den vielen
Eingebürgerten viele linke Stimmen“ zu erhoffen, sowie die „Umwälzung der politischen
Entscheide, ja des ganzen politischen Erfolgsmodells der Schweiz“ befürchtete, liess
das Nein-Lager lange Zeit nichts von sich verlauten. Die erste SVP-Exponentin, die sich
in dieser Sache zu Wort meldete, war Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU); als
gebürtige Slowakin, die sich nach ihrer Heirat selbst erleichtert hatte einbürgern lassen,
sprach sie sich im „Blick“ allerdings für die erleichterte Einbürgerung der dritten
Generation aus. So war es denn auch das Befürworter-Komitee – eine breite Allianz aus
Vertreterinnen und Vertretern aller grossen Parteien ausser der SVP –, das unterstützt
von den Alt-Bundesrätinnen Ruth Dreifuss (sp, GE) und Eveline Widmer-Schlumpf (bdp,
GR) sowie Alt-Bundesrat Pascal Couchepin (fdp, VS) am 22. November 2016
medienwirksam den Abstimmungskampf eröffnete. Kurz darauf wurde aber bekannt,
dass dem Pro-Komitee die finanziellen Mittel fehlten, um eine sichtbare
Inseratekampagne zu führen, da sich die Wirtschaftsverbände in dieser Frage nicht
engagierten. Neben der grossen Kontroverse um die Unternehmenssteuerreform III
fristete die Debatte um die erleichterte Einbürgerung somit ein Mauerblümchendasein.

Das laue Lüftchen gegen die Vorlage – hauptsächlich Argumente bezüglich
föderalistischer Bedenken oder mangelnden Handlungsbedarfs – wich Anfang 2017
jedoch schlagartig einem Wirbelsturm, der sich – für eine von SVP-Exponenten geführte
Kampagne nicht ganz untypisch – einmal mehr um ein Burka-Plakat drehte. „Die kennen
wir doch!“, übertitelte der „Blick“ einen Artikel, in dem er aufzeigte, dass das gleiche
Sujet bereits bei den Kampagnen für das Minarettverbot und die
Masseneinwanderungsinitiative sowie bei der Unterschriftensammlung für das nationale
Verhüllungsverbot zum Einsatz gekommen war. Damit war die öffentliche Debatte
definitiv lanciert, wenn auch vielmehr jene über die Angemessenheit der Plakate als
jene über das inhaltliche Für und Wider der erleichterten Einbürgerung. Mit dem Motiv
hätten die Gegner das Thema völlig verfehlt, da es sich bei den betreffenden
Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation hauptsächlich um italienische,
spanische, portugiesische und türkische Staatsangehörige handle, empörte sich die
Unterstützerseite. Während Bundesrätin Simonetta Sommaruga der Gegenseite
fehlende Argumente unterstellte, verkündete Initiantin Ada Marra im Radio gar, dem-
oder derjenigen 2000 Franken zu bezahlen, der oder die ihr eine Burka tragende
Ausländerin der dritten Generation zeige. Im Internet sorgten die Plakate mit dem
„Burka-Schreckgespenst aus der Mottenkiste“ (BZ) derweil auch für Belustigung, indem
das Sujet in völlig andere Kontexte gesetzt, ad absurdum geführt und durch den Kakao
gezogen wurde. Selbst aus den Reihen der SVP ertönten kritische Stimmen zum
umstrittenen Plakat. Während SVP-Nationalrat Maximilian Reimann (svp, AG) das Sujet
als „nicht optimal“ bezeichnete, war es für Alex Kuprecht (svp, SZ) als Befürworter der
Vorlage schlicht „einige Niveaus zu tief“. Die Mitglieder des Pro-Komitees legten
daraufhin etwas Geld für eine eigene, kleine Plakatkampagne an einigen grossen
Bahnhöfen der Deutschschweiz zusammen. Nachdem die grosse Welle der Empörung
abgeebbt war, plätscherte der Abstimmungskampf wieder gemächlich vor sich hin.

Mit näher rückendem Abstimmungstermin richtete sich die Aufmerksamkeit nochmals
auf einen ganz anderen Aspekt der Abstimmung: das Ständemehr. Was das Volksmehr
betrifft, zeigten die letzten Umfragen eine eher klare Tendenz zu einem Ja, doch das
Ständemehr war bereits früheren Bestrebungen zur erleichterten Einbürgerung zum
Verhängnis geworden (insb. bei der Volksabstimmung vom 12. Juni 1994). Experten
gingen davon aus, dass die Westschweizer Kantone und Zürich der Vorlage bei einem
Volksmehr mit grosser Wahrscheinlichkeit zustimmen würden, während die meisten

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.02.2017
KARIN FRICK
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Zentral- und Ostschweizer Kantone – traditionell skeptisch in Ausländerfragen – eher
zur Ablehnung der Vorlage neigen sollten. Den entscheidenden Ausschlag erwarteten
sie von den als „Swing States“ bezeichneten Kantonen Basel-Landschaft, Graubünden,
Luzern, Solothurn, Wallis und Zug. Dies sind zugleich jene Kantone, die die
Einbürgerung der dritten Ausländergeneration im Jahr 2004 mit weniger als 60% Nein-
Stimmen abgelehnt hatten. Angesichts der aktuellen, weniger radikalen Reform, die im
Gegensatz zu jener von 2004 insbesondere keinen Automatismus vorsieht, ist es
durchaus denkbar, dass einige der „Swing States“ nun ins andere Lager wechseln. 1

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Als Folge der abgelehnten Kantonsfusion der beiden Basel gewann die Idee eines
Vollkantons oder zumindest einer je doppelten Ständeratsvertretung für Basel-Stadt
und Basel-Landschaft wieder an Fahrt. Bereits 1995 hatte Hans Rudolf Gysin – damals
noch Nationalrat für Basel-Landschaft – eine entsprechende parlamentarische Initiative
eingereicht, die allerdings auch aufgrund des Widerstands der Regierung von Basel-
Stadt gescheitert war. Derselbe Gysin hatte 2014 eine kantonale Initiative eingereicht,
die den Baselbieter Regierungsrat auffordert, eine eidgenössische Volksinitiative zu
lancieren, mit der ein Vollkanton Basel-Landschaft umgesetzt werden soll. Das in der
BaZ als "Schnapsidee" bezeichnete Vorhaben stiess laut einer von derselben Zeitung
bei nationalen Parlamentarierinnen und Parlamentariern durchgeführten Umfrage auf
wenig Wohlwollen. Zwar sei die Wirtschaftskraft der Nordwestschweiz so gross, dass
lediglich zwei Ständeräte die Bedeutung derer nicht widerspiegelten; mit diesem
Argument müssten aber auch andere Kantone eine Auf- oder gar Abwertung bei der
Zahl der Standesvertreter erhalten, was der Idee des Föderalismus widerspreche.
Neben der parlamentarischen Unterstützung auf Bundesebene müsste aber auch der
Nachbarkanton einverstanden sein. Einige Ereignisse im Laufe des Jahres 2015 zeigten
jedoch auf, dass die beiden gewesenen Fusionspartner nicht (mehr) sehr gut
aufeinander zu sprechen sind. So brachten etwa die Sparbeschlüsse der Baselbieter
Regierung zu Lasten der Universität Basel und anderer gemeinsamer Institutionen den
Stadtkanton in Rage. Die Hoffnung, dass die Ablehnung der Fusionsinitiative die
Partnerschaft der beiden Nachbarn voranbringen soll, hatte sich bisher nicht bewährt –
im Gegenteil: Die Fronten zwischen den beiden Basel schienen sich eher noch zu
verhärten. Bereits Ende Mai hatte die Stadtregierung entsprechend signalisiert, dass sie
von der Idee eines Vollkantons Basel-Landschaft nicht viel halte. Die Baselbieter
Regierung, gezwungen durch die gültig eingereichte Initiative von Gysin, sondierte auch
bei den anderen Nachbarkantonen und erhielt von Solothurn, Aargau und Jura
durchgängig abschlägige Antworten. Wann die Initiative der Bevölkerung vorgelegt wird,
war Ende 2015 noch nicht klar. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN

Territorialfragen

Wie im Vorjahr die grosse Kammer lehnte nun auch der Ständerat die Standesinitiative
Basellands für eine Aufwertung von Basel-Landschaft und Basel-Stadt von Halb- zu
Vollkantonen ab. Damit verfügen sie bei Verfassungsabstimmungen und im Ständerat
weiterhin nur über je eine halbe Standesstimme resp. einen Sitz. In Basel-Stadt, wo
dieser Vorstoss als eine definitive Absage an eine Wiedervereinigung angesehen worden
war, hatte im Jahr 2001 der Grosse Rat die Einreichung einer analogen Standesinitiative
abgelehnt. Allerdings zeichnete sich im Berichtsjahr in Basel-Stadt ein
Einstellungswandel in dieser Frage ab: Der Verfassungsrat verzichtete darauf, die bisher
gültige Verfassungsbestimmung, wonach eine Wiedervereinigung mit Basel-Land
anzustreben sei, in den Entwurf für die neue Kantonsverfassung aufzunehmen. Anstelle
einer Wiedervereinigung soll aber die Zusammenarbeit der beiden Kantone ausgebaut
werden. Sehr weit in diese Richtung gehen zwei identische Volksinitiativen, welche
gegen Jahresende in beiden Kantonen eingereicht wurden. Gemäss ihrem Text sollen
die Bereiche Bildung, Gesundheit und Sicherheit vereinheitlicht und unter eine
gemeinsame Leitung gestellt werden. Genau das Gegenteil fordert eine im Frühjahr in
Basel-Land eingereichte Volksinitiative der SVP. Sie will die Beiträge, welche Basel-Land
im Rahmen von Partnerschaftsabkommen für von Basel-Stadt erbrachte Leistungen
(z.B. Universität, Spitäler) bezahlt, auf 30% des Ertrags der kantonalen
Einkommenssteuer für natürliche Personen begrenzen (zur Zeit betragen sie etwa 27%).
Die Kantonsregierung empfahl die SVP-Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung,
da die Zusammenarbeit und ihr weiterer Ausbau für die effiziente Erfüllung der

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.12.2002
HANS HIRTER
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Staatsaufgaben unabdingbar sei. 3

Die Regierung des Kantons Basel-Land empfahl die Ablehnung aller vier im Vorjahr
eingereichten Volksinitiativen für eine Neuregelung der Zusammenarbeit mit Basel-
Stadt. Die eine, von der SVP stammend, hatte eine Einschränkung, die drei anderen,
Jubiläumsinitiativen genannt, eine Ausweitung der Zusammenarbeit verlangt. 4

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 19.11.2003
HANS HIRTER

Wie von Parlament und Regierung empfohlen, lehnten die Stimmberechtigten des
Kantons Basel-Land drei Volksinitiativen für eine Neuregelung der Zusammenarbeit
mit Basel-Stadt ab. Diejenige der SVP, welche eine Einschränkung der Zusammenarbeit
zur Folge gehabt hätte, vereinigte 26% Ja-Stimmen auf sich, diejenigen, welche eine
gemeinsame Spitalverwaltung resp. eine Fusion der Polizei- und Feuerwehrorganisation
verlangten, deren 33% resp. 31%. Diese beiden letzteren Volksbegehren waren auch in
Basel-Stadt eingereicht worden, wo sie vom Volk mit sehr klaren Mehrheiten
angenommen wurden (85% resp. 84%). Eine dritte Volksinitiative aus dem Paket für
eine engere Zusammenarbeit, sie verlangt für die beiden Kantone ein einheitliches
Bildungssystem, kam in Basel-Land noch nicht zur Abstimmung. Die Kantonsregierung
war im Frühjahr von ihrer ursprünglich ablehnenden Haltung abgerückt, und der
Landrat hatte auf ihren Antrag die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags beschlossen.
Dieser soll, wie bereits früher von einer Standesinitiative von Basel-Land gefordert, eine
nationale Bildungsharmonisierung zum Ziel haben. 5

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 17.05.2004
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr war der Zusammenschluss der beiden Basel ein präsentes Thema und
die Chancen und Risiken für eine Vereinigung wurden wissenschaftlich geprüft. Als
Folge dieser Studien bildete sich als Gegenbewegung ein Komitee „Baselland bleibt
selbständig“ . Die SVP war in dieser Frage gespalten. Während bereits ein
Zusammenschluss auf dem Papier, in Form eines Modells, für die Baselbieter SVP zu viel
des Guten war, wollte die baselstädtische SVP zumindest die dadurch entstehenden
Synergien prüfen. Im Herbst des Berichtsjahres lancierten die Grünen eine
Volksinitiative zur „Wiedervereinigung beider Basel“. Diese wurde vor allem von der CVP
heftig kritisiert. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.09.2011
DEBORA SCHERRER

Seit Bestehen des Bundesstaates ist es zu keinen Kantonszusammenschlüssen
gekommen. Die Diskussionen um Fusionen einzelner Gliedstaaten haben aber seit
einigen Jahren an Schwung gewonnen. Besonders virulent war die Diskussion einer
möglichen Fusion der beiden Basel. Anfang August – genauer am 3.8. in Erinnerung an
die Schlacht an der Hülftenschanz von 1833, bei der sich die beiden Basel getrennt
hatten – lancierte ein Komitee aus Politikern beider Gliedstaaten je eine Volksinitiative
mit dem Ziel einer Wiedervereinigung. Bei Annahme der Initiativen, die unter dem
Namen „ein Basel“ die Aufnahme eines Fusionsartikels in beide Kantonsverfassungen
forderten, soll ein Verfassungsrat gebildet werden, der eine Fusion, die spätestens in
zehn Jahren vonstattengehen soll, vorbereitet. Die Idee eines Kantons Basel ist nicht
neu; bereits in den 1930er Jahren und 1969 wurden entsprechende Vorstösse an der
Urne verworfen. Die aktuellen Befürworter argumentierten, dass mit der starken
Zusammenarbeit zwischen Basel-Landschaft und Basel-Stadt die Kantonsgrenze nicht
mehr der Realität entspreche und die politischen Strukturen angepasst werden
müssten. Das Komitee ist mit Politikern verschiedenster Couleur – ausser der SVP
Baselland waren alle Parteien vertreten – und mit Wirtschaftsvertretern relativ breit
abgestützt. Die grösste Skepsis gegenüber einem Zusammenschluss herrscht im oberen
Baselbiet. Auch innerhalb der meisten Parteien gab es zahlreiche kritische Stimmen. Als
Reaktion auf die Fusionsinitiative lancierten etwa Kreise um den ehemaligen
Wirtschaftskammer-Chef Hans Rudolf Gysin Volksbegehren, mit denen eine bessere
Zusammenarbeit der Kantone der Nordwestschweiz sowie je zwei Ständeratssitze für
die beiden Basel verlangt werden. Für viel Gesprächsstoff sorgte der Entscheid der
Regierungen der beiden Basel, mit einer bereits vor der Fusionsinitiative durch einen
parlamentarischen Vorstoss vorgeschlagenen Fusionssimulation abzuwarten, bis über
die Fusionsinitiative abgestimmt wird. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.11.2012
MARC BÜHLMANN
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Kantonsfusionen haben zwar in der Schweiz einen schweren Stand – 1969 war eine
Volksabstimmung für eine Fusion beider Basel und 2002 für eine Fusion der Kantone
Waadt und Genf mit grosser Mehrheit abgelehnt worden – blieben aber auch 2013
Medienthema. So wurden etwa weiterhin die Idee eines Kantons Zentralschweiz oder im
Rahmen der Jurafrage das Gebilde eines Kantons Nordwestschweiz (Arc jurassien)
diskutiert. Auch im Rahmen der 500-Jahr-Feiern der beiden Appenzell war eine
Wiedervereinigung Thema zumindest abstrakt-theoretischer Erörterungen.
Insbesondere die Fusionsbemühungen von Basel-Stadt und Basel-Landschaft waren
aber handfester und bereits 2012 durch die Lancierung von Fusionsinitiativen in beiden
Gliedstaaten angestossen worden. Ende März des Berichtjahrs wurden die Initiativen
mit 4'171 (BL) bzw. 3'621 Unterschriften (BS) eingereicht. Im Kanton Basel-Landschaft
wären 1'500 und im Kanton Basel-Stadt 3'000 Unterschriften nötig; beide
Unterschriftszahlen wurden aufgrund der ursprünglichen Euphorie nicht als
Glanzresultate gewertet. Die Abstimmung dürfte voraussichtlich im Jahr 2014
stattfinden. Bei einem Ja würde ein Verfassungsrat eingesetzt, der dann die
Rahmenbedingungen ausarbeiten würde, die in einen anschliessenden
Zusammenschluss führen sollen. Die Debatte verlief im Berichtjahr eher verworren und
ziemlich leidenschaftslos. Gewarnt wurde vor einer Spaltung der Bevölkerung in der
Frage und vor grossem administrativem Mehraufwand. Kritisiert wurde zudem, dass
keine Vorstudien zur Verfügung stünden, mit denen z.B. die Kostenfolgen einer Fusion
abgeschätzt werden könnten. Eine Simulationsstudie war von beiden
Kantonsregierungen noch 2012 abgelehnt worden; eine private Initiative durch den
Verein „Regio Basilensis“ für eine ebensolche Evaluation scheiterte an fehlenden
Finanzen. Gleichzeitig mit den Fusions-Initiativen wurde auch über drei von alt-
Nationalrat Hans-Rudolf Gysin (fdp, BL) angekündigte Initiativen diskutiert, mit denen
eine verstärkte überkantonale Zusammenarbeit, die Aufwertung beider Basel zu einem
Stand bzw. die Kombination dieser beiden Forderungen durchgesetzt werden sollen.
Gysin verstand seine Begehren als Gegenvorschläge zur Fusionsinitiative, die er im Falle
von echten Gegenvorschlägen auch wieder zurückziehe. Allerdings schob Gysin die
angekündigte Einreichung der Initiativen immer wieder hinaus, was ihm den Vorwurf
der Verschleppung des Fusionsprozesses einbrachte und für reichlich Verwirrung
sorgte. Ende August empfahl die Regierung des Kantons Basel-Landschaft die Fusions-
Initiative schliesslich mit 3:2 Stimmen (Reber, gp und Wüthrich, sp sprachen sich dafür
aus) zur Ablehnung, nachdem sie kurz über einen von Gegnern wie Befürwortern eher
kritisch betrachteten und überraschenden Gegenvorschlag nachgedacht, diese Idee
aber als zu kompliziert wieder verworfen hatte. Man wolle lieber auf eine vertiefte
Partnerschaft setzen. Diese Entscheidung, die aufgrund der verbreiteten
Fusionsskepsis im Kanton Basel-Landschaft nicht wirklich überraschte, wurde von den
Fusionsbefürwortern und den meisten Parteien im Kanton Basel-Stadt mit
Enttäuschung zur Kenntnis genommen. Ein Ja wäre als Signal für einen Prozess
interpretiert worden, mit dem auch die zukünftige Zusammenarbeit beider Basel hätte
diskutiert werden können. Mitte September beauftragte der Grosse Rat des
Stadtkantons die Regierung mit 73 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung deutlich, einen
Bericht zur Fusionsinitiative auszuarbeiten. Die Regierung selber machte keinen Hehl
daraus, dass sie das Begehren unterstützte. Auf eidgenössischer Ebene wurde ein Ende
2012 eingereichtes, vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlenes Postulat Lehmann (cvp,
BS) (12.4182), das von der Regierung eine Studie fordert, mit der Vor- und Nachteile von
Gebietsreformen aufgezeigt werden, im Plenum noch nicht behandelt. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.2013
MARC BÜHLMANN

Am 28. September 2014 entschieden sich die Stimmbevölkerungen von Basel-Stadt und
Basel-Landschaft, nicht zu einem einzigen Kanton Basel zu fusionieren. Zur Debatte
gestanden hatte die Einsetzung eines Verfassungsrates, der aus 75 Vertretern des Land-
und aus 50 Vertretern des Stadtkantons hätte bestehen und die Rahmenbedingungen in
einem mehrjährigen Prozess hätte ausarbeiten sollen, die in einen anschliessenden,
noch einmal zur Abstimmung stehenden Zusammenschluss hätten münden können.
Doch nicht einmal diese unverbindlichen Vorarbeiten für eine Fusion fanden die Gnade
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. In der Stadt gab es ein laues Ja; vor allem die
Baselbieter standen einer Fusion aber sehr skeptisch gegenüber. Die Regierung von
Basel-Landschaft hatte sich bereits 2013 mit 3 zu 2 Stimmen gegen das ursprüngliche
Initiativbegehren ausgesprochen. Mitte Januar 2014 gab die Stadt-Regierung die
Empfehlung für ein Fusionsvorprojekt ab. Die Lebensräume seien mit den
Kantonsgrenzen nicht mehr kongruent. 
In der Folge kam es zu einem eigentlichen Hick-Hack um die Abstimmungsvorlage. Zwar
erklärte Ende Januar auch der Baselbieter Landrat die Fusionsinitiative für rechtsgültig
– einzig die SVP stimmte geschlossen gegen den Antrag. Mitte April wurde neben der in
beiden Kantonen gleichlautenden Initiative aber noch ein von der städtischen

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.09.2014
MARC BÜHLMANN
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Regiokommission ausgearbeiteter Gegenvorschlag vorgelegt. Dieser sah einen
Verfassungsrat vor, der nicht wie von der Initiative verlangt 120 paritätisch auf die
beiden Kantone aufgeteilte Mitglieder umfassen sollte, sondern deren 100, wobei 40
aus der Stadt und 60 aus dem Baselbiet stammen sollten. Das baselstädtische
Parlament veränderte den Gegenvorschlag Mitte Mai schliesslich auf die Formel 50 zu
75. Auf der einen Seite wurde dies als Geste des Stadtkantons zugunsten einer
wohlwollenden Prüfung durch den Landkanton gedeutet, auf der anderen Seite aber als
Nachbesserung eines demokratischen Murks interpretiert. An den Grundeinstellungen
änderte sich jedoch auch mit dem Gegenvorschlag nichts. Die Regierung von Basel-
Landschaft blieb – mit Ausnahme des Grünen Isaac Reber – bei ihrem Nein. Eine engere
Zusammenarbeit sei sinnvoller als eine Fusion. Trotzdem einigte sich eine Woche
später auch der Baselbieter Landrat knapp auf den Gegenvorschlag. Neben der SVP
äusserten sich dazu auch FDP, BDP und CVP skeptisch. Die emotional angeheizte
Stimmung wurde deutlich, als die SVP während der Debatte statt eines Votums die
Baselbieter Hymne anstimmte und sich die Regierung dabei spontan erhob. Trotz der
kritischen Einwände sprach sich die Mehrheit des Parlments des Kantons Basel-
Landschaft dafür aus, der Bevölkerung den Gegenvorschlag vorzulegen. Da letztlich
beide Kantonsparlamente nach einigen weiteren kleineren aber letztlich erfolglosen
Scharmützeln den Gegenvorschlag auch in zweiter Lesung guthiessen, wurden beide
Initiativen zurückgezogen. In beiden Kantonen stand also nur noch der Gegenvorschlag
zur Abstimmung. Obgleich der Baselbieter Landrat den Gegenvorschlag angenommen
hatte, konnte er sich nicht zu einer Abstimmungsempfehlung durchringen. Obwohl SVP
und FDP für eine Nein-Empfehlung optiert hatten, obsiegte letztlich der
Kompromissvorschlag: Ein Parlament könne nicht zuerst einen Vorschlag gutheissen
und diesen dann zur Ablehnung empfehlen. Die Regierung empfahl mehrheitlich ein
Nein, was im Abstimmungsbüchlein dann auch wesentlich deutlicher sichtbar war als
die  Stimmfreigabe, was wiederum von einigen Befürwortern der Fusion heftig kritisiert
wurde.
Bereits im Vorfeld der Parlamentsdebatten waren Fusionsstudien angeregt worden, um
eine bessere Grundlage für den Entscheid bereitzustellen. Eine Simulationsstudie war
aber schon 2012 von beiden Kantonsregierungen abgelehnt worden und eine durch den
Verein „Regio Basilensis“ angeregte Evaluation scheiterte an fehlenden Finanzen. Grund
für die Ablehnung war, dass es ja noch nicht um eine Fusion gehe, sondern gerade der
geplante Verfassungsrat solche Eckdaten ausarbeiten solle. Umso mehr Interesse
weckten die Untersuchungen, die im Vorfeld der Abstimmung zur Verfügung standen.
Die alljährliche UBS-Studie der kantonalen Wettbewerbsfähigkeit etwa, die in der Regel
als Grundlage für Standortmarketing dient, gewichtete die Werte für beide Basel
zusammen. Sie kam zum Schluss, dass ein fusioniertes Basel noch mehr
Wettbewerbsfähigkeit aufweisen würde als der Stadt-Kanton alleine, der im Jahr 2013
immerhin als drittstärkster Kanton eingestuft worden war. Weil viele Firmen bereits
über die Kantonsgrenzen hinweg vernetzt seien, könnten mit einem kantonalen
Zusammenschluss viele administrative Hürden abgebaut und die Wettbewerbsfähigkeit
verbessert werden. Im September wies eine weitere Studie der Credit Suisse darauf
hin, dass Basel-Landschaft für Unternehmen steuerlich attraktiver sei als Basel-Stadt,
was bei einer Fusion etwa in Form hoher kommunaler Steuerautonomie berücksichtigt
werden müsste. Die Studie wies zudem darauf hin, dass ein vereinigtes Basel wohl
weniger Mittel aus dem nationalen Finanzausgleich erhalten würde. Eine eindeutige
Empfehlung für oder gegen eine Fusion liess sich von den unabhängigen Evaluationen
allerdings nicht ableiten. Dies kam eher den Fusionsgegnern zupass, da es den
Befürwortern so nicht gelang, mit objektiv fundierten sachlichen Argumenten für ein
Fusionsprojekt zu werben. 
Die Stimmung in der Bevölkerung liess sich bereits an den Fasnachtssujets ablesen,
stiess doch die Kantonsfusion in den Baselbieter Schnitzelbänken grossmehrheitlich auf
starke Ablehnung. Die Fronten im Abstimmungskampf waren ebenfalls früh bezogen.
Die SVP, die sich als Gegnerin auf beiden Seiten der zur Disposition stehenden
Kantonsgrenze profilierte, stellte bereits ein Jahr vor den Baselbieter
Gesamterneuerungswahlen 90 Grossratskandidierende als Botschafter gegen die
Fusion auf. Parteipräsident Oskar Kämpfer (BL, svp) erhoffte sich damit auch bessere
Chancen für die kantonalen Wahlen von 2015. Von den Parteien im Baselbiet sagte auch
die BDP dezidiert Nein zu einer Fusionsprüfung. Die FDP beschloss ebenfalls die Nein-
Parole, wogegen allerdings die Jungfreisinnigen opponierten. Die CVP, in der sich
Befürworter und Gegner die Waage hielten, entschied sich für Stimmfreigabe. Die SP,
die GP und die GLP sowie die EVP, welche ihre Parole gemeinsam mit ihrer Schwester
aus der Stadt fasste, empfahlen den Vorschlag zur Annahme. Im Stadtkanton empfahlen
alle Parteien (SP, GP, FDP, LDP, GLP, EVP und CVP) mit Ausnahme von SVP und BDP ein
Ja zum Vorprojekt für eine Fusion. 
Im Kanton Basel-Landschaft fanden sich während der Abstimmungskampagne, die in
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den Medien praktisch täglich in Meinungsbeiträgen ausgefochten wurde, nur wenige
Befürworter, denen vor allem die CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter
(cvp, BL) eine Stimme gab. Auf der Gegnerseite war ein Komitee ‚Pro Baselbiet‘ mit
umfangreichen Aktionen – darunter etwa die stark umstrittenen Höhenfeuer in fast
allen Baselbieter Gemeinden – sehr aktiv. Der bikantonale Verein ‚Ein Basel‘, der
ursprünglich die Initiativen eingereicht hatte, wurde hingegen lange Zeit kaum
wahrgenommen. Für etwas mehr Wind sorgte ‚Jugend für ein Basel‘, eine Organisation,
der Jungparteien mit Ausnahme der jungen SVP angehörten. Die Meinungen über ein
Fusionsprojekt schienen umso negativer, je weiter weg von der Stadt eine Gemeinde
war. Vor allem die Oberbaselbieter Gemeinden fürchteten bei einer Fusion den Verlust
der eigenen Identität. Eine Verstärkung der Verstädterung durch eine Fusion würde sie
noch stärker an den Rand drängen. Im Gegensatz zum Landkanton verlief der
Abstimmungskampf in der Stadt auffallend emotionslos.  
Wenig überraschend gab es beim Urnengang am 28. September ein deutliches Nein aus
dem Landkanton und lediglich ein lauwarmes Ja in der Stadt. Mit total 68,3% lehnte
eine deutliche Mehrheit der Baselbieter Bevölkerung die Vorstufe für eine mögliche
Fusion ab. In keiner Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft fand sich eine Ja-Mehrheit
und die deutlichsten Nein-Mehrheiten zeigten sich – wenig erstaunlich – im
Oberbaselbiet. In einigen kleineren Dörfern betrug der Nein-Anteil gar über 90%.
Obwohl die Stadtbevölkerung das Projekt mit 54,9% guthiess, war die Idee einer Fusion
beider Basel somit für die nächsten Jahrzehnte wieder vom Tisch. Das Nein wurde auch
damit begründet, dass die Fusionsbefürworter keine klaren Vorteile eines
Zusammengehens aufzeigen konnten und zu wenig stark für ihre Idee aufgetreten
waren. Letztlich sei die Unsicherheit eines Fusionsprojektes zu gross gewesen. In der
Tat schienen Fakten unwichtig, Emotionen dafür umso wichtiger zu sein. Es wurde
weitaus häufiger über Symbolik – von historischen Schlachten über mögliche
Hauptstädte bis hin zur Bewilligung von Höhenfeuern als Mahnmale gegen die Fusion –
als über mögliche zukünftige Projekte diskutiert. Ob das Resultat nun in eine vertiefte
Partnerschaft mündet, wie dies von den Fusionsgegnern immer wieder betont worden
war, bleibt abzuwarten. Die unterschiedlichen Haltungen in den beiden Halbkantonen
dürften eine thematische Partnerschaft eher erschweren. Vielmehr dürften die
während der Kampagne gepflegten, alten Reminiszenzen noch eine Weile kochen und
entfremdend wirken. Freilich hatten auch das Nein der Baselbieter und das Ja der
Baselstädter im Jahr 1969, wo eine Fusion an der Urne abgelehnt worden war, zu
stärkerer Zusammenarbeit geführt. Es scheint zumindest fraglich, ob dies in einer Zeit,
in der die Differenzen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten eher zu wachsen
scheinen, in ähnlichem Umfang möglich sein wird. 
Kurz nach dem Urnengang wurde eine alte Idee wieder aufgewärmt, nämlich den
Landkanton zu einem Vollkanton zu machen. In der Tat war diese Idee seit 1988
Bestandteil der Baselbieter Verfassung. Allerdings waren bisher mehrere Vorstösse in
diese Richtung von Baselbieter wie auch Baselstädter Parlamentariern in Bern erfolglos
geblieben. Auch den neuen Ideen wurden kaum Chancen eingeräumt. Allerdings waren
die Bemühungen in letzter Zeit deshalb gebremst worden, weil eine mögliche Fusion
zur Debatte stand, die nun ja zumindest für einige Jahre wieder vom Tisch ist. Auch Alt-
Nationalrat Rudolf Gysin (BL, fdp) schaltete sich mit einer Regio-Kooperationsinitiative
und einer Vollkanton-Initiative wieder in die Diskussionen ein. 9

Jurafrage

Die Neuauflage der Abstimmung über die Kantonszugehörigkeit des Laufentals konnte
am 12. November stattfinden. Diese Wiederholung des Plebiszits vom 11. September
1983 war notwendig geworden, nachdem das Bundesgericht Ende 1988 festgestellt
hatte, dass die verdeckte finanzielle Unterstützung Berntreuer durch die
Kantonsregierung unzulässig gewesen sei. Unmittelbar nach diesem Entscheid hatten
sich Delegationen der Regierungen Berns und Basel-Lands sowie des Laufentaler
Bezirksrates auf ein rasches Vorgehen geeinigt und beschlossen, diesmal nur objektiv
zu informieren und weder direkt noch indirekt in die Propagandakampagne
einzugreifen. Obwohl sich die Behörden an diese Abmachung hielten, verlief die
Kampagne wie beim ersten Plebiszit sehr animiert und teilweise auch gehässig. Es kam
dabei auch zu Entgleisungen, so etwa, als einige Gewerbetreibende ihren Angestellten
bei einem Ja zu Basel-Land einen bezahlten Feiertag versprachen und andere
Arbeitgeber in einem Brief zur Nachahmung aufforderten.
Das Resultat fiel bei dieser zweiten Abstimmung äusserst knapp aus: bei einer
Beteiligung von 93.6% entschied sich der Bezirk Laufen mit 4'652 zu 4'343 Stimmen
(51.7%:48.3%) für einen Kantonswechsel. Kommentatoren erklärten den Umschwung
einerseits mit den Negativwirkungen der Aufdeckung der früheren Praktiken der Berner
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Regierung und andererseits mit der in den letzten Jahren verstärkten Zuwanderung von
Einwohnern, welche in der Agglomeration Basel arbeiten. 10

Nach diesem Entscheid des Bundesgerichts erklärte der Berner Grosse Rat in einem
zweiten Anlauf die Abstimmung von 1989 für gültig. Nun stand einer Abstimmung im
Kanton Baselland über die Aufnahme des Laufentals nichts mehr im Wege. Diese fand
am 22. September statt. Mit Ausnahme der SD hatten zwar alle Parteien die Ja-Parole
ausgegeben, die Delegierten der SVP aber nur mit knappem Mehr, und auch innerhalb
der FDP machte sich eine starke Opposition bemerkbar. Bei einer Stimmbeteiligung von
rund 40% fiel das Ergebnis mit einem Ja-Anteil von 59,3% zwar klar, aber spürbar
weniger deutlich aus als bei der ersten Abstimmung von 1983 (73%). Den Ausschlag für
die Zustimmung hatte der bevölkerungsreiche, direkt ans Laufental angrenzende Bezirk
Arlesheim gegeben; die beiden Oberbaselbieter Bezirke Sissach und Waldenburg
sprachen sich hingegen deutlich gegen eine Aufnahme des Laufentals aus. (Zur
Abstimmung von 1983 über eine Zugehörigkeit des Laufentals zu Basel-Land siehe hier.)
Die Regierungen der Kantone Baselland und Bern einigten sich, bis 1993 ein Konkordat
auszuarbeiten, worin insbesondere die Vermögensaufteilung und administrative
Probleme des Kantonswechsels geregelt werden sollen. Da dieser Zeitplan damit
rechnet, dass 1993 auch die eidgenössische Genehmigung über die Bühne gehen soll,
könnte das Laufental am 1. Januar 1994 zum Kanton Baselland übertreten. 11
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Der Wechsel des bisher bernischen Bezirks Laufen zum Kanton Basel-Land wurde im
Berichtsjahr definitiv beschlossen. Der Bundesrat beantragte in seiner Botschaft vom
27. Januar dem Parlament sowie Volk und Ständen, dieser territorialen Veränderung,
welche zuvor von den Stimmberechtigten der beiden betroffenen Kantone
angenommen worden war, ebenfalls zuzustimmen.
Der Ständerat hiess diesen Antrag ohne Gegenstimmen gut. In der Diskussion im
Nationalrat gab vor allem die äusserst knappe Mehrheit zu reden, mit der sich 1989 die
Laufentaler für Basel-Land entschieden hatten (51,7% zu 48,3%). Ein
Nichteintretensantrag Scherrer (edu, BE), der die Forderung nach einer qualifizierten
Mehrheit der Betroffenen für Gebietsveränderungen ins Feld führte, wurde abgelehnt.
Nicht durchzusetzen vermochte sich auch ein Antrag Seiler (svp, BE), der die
Anerkennung des Kantonswechsels davon abhängig machen wollte, dass in der
eidgenössischen Abstimmung nicht nur Volk und Stände, sondern auch der betroffene
Bezirk zustimmen. Im Gegensatz zu dem etwa beim Bau von Infrastrukturanlagen
üblichen Diskurs wandten sich nun vor allem die Vertreter der SP und der Grünen gegen
eine derartige "Betroffenheitsdemokratie", während sie für eine Mehrheit der SVP und
der FDP in diesem seltenen Fall eines "Heimatwechsels" berechtigt erschien. Die
Gegner einer solchen "dreifachen" Mehrheit von Volk, Ständen und betroffenem Bezirk
argumentierten zusammen mit Bundesrat Koller im wesentlichen verfassungsrechtlich,
indem sie darauf hinwiesen, dass weder in der bernischen noch in der eidgenössischen
Verfassung ein derartiges Verfahren vorgesehen sei. Nationalrat Bonny (fdp, BE) reichte
eine Motion ein, welche für Kantonswechsel in Zukunft eine Zweidrittelsmehrheit der
Stimmenden des betroffenen Gebiets fordert. In der Schlussabstimmung hiessen die
Räte mit 30:2 resp. 112:27 den bundesrätlichen Antrag gut.
Die Kampagne zur Volksabstimmung vom 26. September warf keine hohen Wellen. Von
den Parteien entschieden sich auf nationaler Ebene ausser den SD, der AP und der EDU
alle für die Genehmigung des Kantonswechsels. Weniger eindeutig fielen jedoch die
Parolen bei den Parteien der umliegenden Kantone aus. Die Delegierten der bernischen
SVP empfahlen mit 147:90 Stimmen bei 76 Enthaltungen die Nein-Parole; mit 131:52
noch deutlicher war die Ablehnung bei der bernischen FDP. Im Kanton Solothurn
entschied sich die CVP knapp für ein Ja, während die Freisinnigen die Stimme
freigaben; die SVP lehnte ebenso ab wie diejenige des Kantons Aargau. Für
Stimmfreigabe plädierten auch die Neuenburger Freisinnigen. Wichtigstes Argument
der Befürworter war, dass der Entscheid des Laufentals jetzt sanktioniert werden
müsse und diese Region geografisch, wirtschaftlich und kulturell ohnehin zu Basel-Land
gehöre. In der Propaganda der Gegner wurde das Hauptgewicht auf die Knappheit der
Laufentaler Volksabstimmung gelegt und die Befürchtung artikuliert, dass mit der
Anerkennung eines derartigen "Zufallsentscheids" Grenzveränderungen Tür und Tor
geöffnet würden.

Kantonswechsel Laufental
Abstimmung vom 26. September 1993
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Beteiligung: 39,5,%
Ja: 1 188 941 (75,2%) / 20 6/2 Stände
Nein: 392 893 (24,8%) / 0 Stände

Parolen:   Ja: FDP (2*), SP, CVP, SVP (5*), GP, LP, LdU, EVP, PdA.
Nein: AP, SD, EDU.
Stimmfreigabe: Lega.
*Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Ergebnis der Volksabstimmung fiel mit einer Dreiviertelmehrheit klar aus. Kein
einziger Kanton lehnte den Kantonswechsel ab. Die knappste Zustimmung resultierte in
den Kantonen Solothurn (55,6%), Bern (57,2%), Schaffhausen (64,7%) und Basel-Land
(66,8%). Im betroffenen Bezirk Laufen selbst stimmten bei einer hohen Beteiligung
(rund 90%) 4'906 Personen dafür, 4'390 dagegen (52,8% zu 47,2%); in 6 der 13
Gemeinden, darunter auch im Bezirkshauptort, überwogen die Gegner.
Auf 1. Januar 1994 wurde der Übertritt vollzogen. Die dazu erforderlichen
administrativen Vereinbarungen waren vorher von den Regierungen der beiden Kantone
ausgehandelt und vom Laufentaler Bezirksrat gutgeheissen worden. Damit wurde der
mit dem bernischen Verfassungszusatz aus dem Jahre 1970 eröffnete Weg der
Selbstbestimmung der 1815 zum Kanton Bern gestossenen Teile des ehemaligen
Fürstbistums Basel abgeschlossen. 12

Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Le souverain avait à se prononcer en début d'année sur le nouvel article constitutionnel
élaboré par les chambres en contre-projet à l'initiative, entre-temps retirée, de l'Union
suisse des paysans (USP). Cet article était censé fournir les bases constitutionnelles de
la vaste réforme du monde agricole qui vise à rapprocher ce dernier de
l'environnement et du marché. A cet effet, le texte soumis à l'approbation du peuple et
des cantons énumérait d'autres tâches que celle traditionnelle de l'approvisionnement
du pays, telles que l'utilisation durable des ressources naturelles, l'entretien du paysage
ainsi qu'une occupation décentralisée du territoire. En outre, pour garantir une assise
constitutionnelle à la nouvelle conception de l'aide financière au monde paysan, le
projet du parlement consacrait le principe des paiements directs. Le souverain a rejeté
de justesse l'initiative avec près de 51 pour cent de non – soit moins de 30'000 voix de
différence – et 12 4/2 cantons. Le rejet le plus net est provenu des cantons de Soleure,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Glaris. Les six cantons romands ont accepté le nouvel
article, le canton de Vaud l'approuvant même à plus de 71 pour cent. Parmi les cantons
alémaniques, seuls les cantons de Lucerne, de Thurgovie et d'Obwald ont fait de même.
Avec le rejet des deux autres objets soumis en votation (voir infra), ce vote est apparu
comme l'expression d'une aspiration populaire à des réformes plus importantes que
celles proposées.

Article constitutionnel sur l'agriculture
Votation du 12 mars 1995

Participation: 37.9%
Oui: 836'215 (49.1%) / 8 2/2 cantons
Non: 866'107 (50.9%) / 12 4/2 cantons

Mots d'ordre:
– Oui: PRD (1*), PDC, UDC, PL (1*), PEP, PdL (ex-PA), DS; USP, UPS, Vorort, USAM, Migros. 
– Non: PS (1*), PE, Lega, PdT, AdI; VKMB, USS, CSCS, WWF, organisations de défense du
consommateur, COOP, Denner.
* Recommandations différentes des partis cantonaux

Lors de la campagne, les partisans du nouvel article – les partis bourgeois, l'USP ainsi
que les principales associations économiques du pays – ont souligné que le texte
proposé avait le double avantage de fournir une base constitutionnelle adéquate à la
poursuite des réformes en direction de plus de marché et d'écologie, tout en laissant
suffisamment de marge de manœuvre au législateur pour procéder par étapes et ainsi
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éviter une précipitation qui pourrait être fatale à une grande partie des paysans. Selon
les défenseurs du projet, l'opposition à cet article relevait souvent d'un
fondamentalisme écologique irréaliste, prônant la conversion immédiate de l'ensemble
de la population paysanne à l'agriculture biologique sans tenir compte du fait que la
demande pour des produits «bio» ne constitue qu'une part minime (20%) du marché
agricole. Le monde paysan a souligné pour sa part que cet article avait le mérite de
consacrer constitutionnellement le principe des paiements directs, garantissant ainsi
que cette source de revenu jugée indispensable ne serait pas remise en cause à l'avenir
par des volontés d'économies intempestives. Les paysans ont également dénoncé la
campagne importante des gros distributeurs, lesquels voudraient, sous couvert de
considérations écologiques, confiner l'agriculture à la production biologique, ayant
ainsi le champ libre pour importer massivement des produits agricoles traditionnels
étrangers.

Les opposants – principalement les partis socialiste et écologiste, l'Association
alémanique des petits et moyens paysans (VKMB) ainsi que les associations de
consommateurs et de défense de la nature – ont en revanche argué que cet article ne
constituait qu'une réforme illusoire ou du moins beaucoup trop timide, qui n'apportait
rien de nouveau par rapport à la situation existante. Ils ont regretté notamment que le
projet n'affirmait pas plus nettement la nécessité d'une écologisation de la production
agricole, ne spécifiant pas par exemple que les paiements directs devaient avant tout
financer une production biologique ou intégrée.
(c.f. aussi: Débat en 1995 concernant une possible opposition aux accords du GATT
(cycle d'Uruguay) par le monde paysan)

L'analyse Vox a révélé que le vote des partisans et des opposants correspondait au
clivage gauche droite. En effet, tandis que la gauche de l'électorat a massivement rejeté
l'article constitutionnel, le centre et la droite l'ont majoritairement soutenu, les
sympathisants du PDC et de l'UDC y étant le plus favorables. Par ailleurs, parmi les
motivations de ceux ayant refusé l'article, l'aspiration à une réforme plus importante en
direction du marché et de l'environnement a été prédominante. Pour les partisans en
revanche, c'est la volonté de soutenir la paysannerie et de lui garantir des ressources
financières suffisantes qui a constitué la motivation principale. 13

L'initiative «paysans et consommateurs» ayant été retirée par ses auteurs, le peuple et
les cantons étaient appelés à se prononcer au mois de juin sur le seul contre-projet
élaboré par le parlement. A la différence de l'article refusé en 1995, le texte soumis à
l'approbation populaire proposait notamment d'inscrire dans la Constitution le
principe selon lequel les paiements directs ne devraient être versés à l'avenir que sous
condition du respect d'exigences écologiques minimales (production intégrée). Le
contre-projet mentionnait également que la Confédération pourrait édicter des
prescriptions en matière de provenance, de qualité et de méthodes de production des
denrées alimentaires. Enfin, l'article élaboré par le parlement prévoyait l'interdiction de
l'utilisation abusive d'éléments fertilisants et autres produits chimiques.

Le souverain a accepté très largement le contre-projet avec près de 77.6 pour cent de
oui et l'unanimité des cantons. Parmi ces derniers, les cantons des Grisons, Genève,
Bâle et Zurich ont été les plus favorables au nouvel article. L'accueil le moins
enthousiaste est provenu des cantons de Schwytz, Valais et Vaud, même si, dans ces
cantons également, plus des deux tiers des votants se sont exprimés positivement.

Article constitutionnel sur l'agriculture
Votation du 9 juin 1996

Participation: 31.4%
Oui: 1'086'534 (77.6%) / 20 6/2 cantons
Non: 313'874 (22.4%) / 0 canton

Mots d'ordre:
– Oui: PS, PRD, PDC, UDC (2*), PE, PL, PEP, AdI, DS (1*), PdT; Vorort, USAM, USS, USP,
UPS, VKMB.
– Non: PdL.
(*Recommandations différentes des partis cantonaux.)

Lors de la campagne, les partisans du contre-projet – à savoir la quasi-totalité des
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partis, les associations paysannes, écologistes et économiques – ont souligné que le
texte proposé fournissait une base constitutionnelle aux réformes entreprises dans le
secteur agricole vers plus de marché et d'écologie. Ils ont également relevé que cet
article prenait mieux en compte les préoccupations de la population en matière de
protection de l'environnement et d'information du consommateur que ne le faisait
celui rejeté l'an dernier. Les associations paysannes ont quant à elles argué, à l'égard de
leur base, que si le texte prévoyait le versement des seuls paiements directs
écologiques, le Conseil fédéral s'était engagé à respecter un moratoire de cinq ans
pendant lequel les paiements directs complémentaires continueront à être versés. Les
leaders paysans ont également souligné que l'adoption de cet article permettrait de
barrer la route à l'initiative beaucoup plus extrémiste de l'Association alémanique des
petits et moyens paysans (VKMB) «pour des produits alimentaires bon marché et des
exploitations agricoles écologiques».

L'analyse Vox a révélé pour sa part que le comportement de vote des partisans avait été
motivé avant tout par des préoccupations écologistes. Dans le camp des opposants, ce
seraient avant tout des motivations d'ordre financier qui expliqueraient le refus. Par
ailleurs, il semble que les électeurs appartenant à la gauche de l'échiquier politique
aient été plus favorables au contre-projet du parlement. En revanche, on ne saurait
percevoir de différences notoires selon les caractéristiques socio-démographiques
entre opposants et partisans du nouvel article. 14

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

En début d’année, les zurichois ont accepté par 55,5% une contribution cantonale de
CHF 300 millions au capital de la nouvelle compagnie aérienne. Ils ont aussi approuvé
par 67,6% une garantie de CHF 100 millions pour l’aéroport de Kloten. L’aval du
souverain zurichois a permis la mise en place de la variante 26/26 (26 court et moyen-
courriers et 26 long-courriers). Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Glaris, Grisons,
Neuchâtel, Obwald, Schwyz, St-Gall, Tessin, Valais, et Uri ont également souscrit au
capital-actions de la future compagnie. Par contre, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne,
Schaffhouse, Soleure, Nidwald, Vaud, Zoug ainsi que les villes de Zurich et de Kloten ont
refusé d’y participer. Les actionnaires ont prolongé jusqu’au 30 avril 2003 le délai pour
le capital autorisé. Divers cantons et communes qui s’étaient déclarés prêts à participer
en décembre 2001 n’ont pas encore pu y souscrire, le feu vert du peuple leur faisant
notamment encore défaut. Après des mois de spéculations et l’attribution des
concessions court, moyen et long-courrier par le DETEC, le nom et la raison sociale de
la nouvelle compagnie aérienne ont été dévoilés officiellement en février. Les avions
ont volé dès le 31 mars sous le nom de "Swiss" et déclinaient le nom du pays dans les
quatre langues nationales : Schweiz, Suisse, Svizzera et Svizra. D’un point de vue légal, la
nouvelle société s’appelait Swiss Air Lines Ltd et son siège était à Bâle. Lors de leur
assemblée, les actionnaires ont validé ces deux noms. S’estimant floué, SAirGroup a
saisit la justice zurichoise pour interdire à Crossair d’utiliser le logo Swiss et
l’appellation Swiss Air Lines Ltd. Le Tribunal de commerce de Zurich a refusé d’entrer
en matière sur la plainte contre l’utilisation de la marque "Swiss". Il considérait qu’il n’y
avait pas de danger de préjudice irréparable pour SAirGroup et que le danger de
confusion entre Swiss et Swissair était inexistant, les marques étant nettement
distinctes. SairGroup n’a pas recouru. A la fin mars, la cellule d’intervention – task force
"pont aérien", créée le 5 octobre 2001 pour assurer l’exploitation du réseau Swissair
durant l’horaire d’hiver et faciliter la mise sur pied de la nouvelle compagnie –, a été
démantelée. Les actionnaires principaux de Swiss ont prolongé à fin août 2004 la clause
de non-vente des actions souscrites à l’occasion de l’augmentation de capital. Celle-ci
s’élevait à CHF 2,561 milliards. La décision a été prise par 33 actionnaires,
institutionnels et privés, détenant plus de 90% des titres existants. (La Confédération
possédait 20,5% des actions, le canton de Zurich 10,2%, les autres cantons 12,1%, l’UBS
10,5%, le Credit Suisse Group 10% et le milliardaire Walter Haefner, fondateur et
propriétaire de l’importateur automobile AMAG 6,8%. L’économie privée contrôlait
environ deux tiers du capital-actions.) 15

ANDERES
DATUM: 31.03.2002
PHILIPPE BERCLAZ
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Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Im März kam mit der Volksinitiative „Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen“ ein
Anliegen der Schweizerischen Gesellschaft zur Förderung des Bausparens (SGFB) zur
Abstimmung. Die Initiative verlangte die fakultative Einführung von Steuerabzügen beim
erstmaligen Erwerb von Wohneigentum. Darüber hinaus sollen Abzüge für an der
Erstliegenschaft vorgenommene energiesparende Massnahmen getätigt werden
können. Die politischen Akteure zeigten sich im Vorfeld stark gespalten. Erstmals seit
1977 konnten sich die parlamentarischen Kammern für das Bausparanliegen des SGFB
und die im Juni zur Abstimmung stehende Bauspar-Vorlage des HEV (siehe unten) nicht
auf eine gemeinsame Abstimmungsempfehlung einigen. Der von der Einigungskonferenz
präsentierte Kompromissvorschlag war im Vorjahr in beiden Kammern gescheitert.
Während der Nationalrat beide Volksanliegen zur Annahme empfehlen wollte, hatten
der Stände- wie auch der Bundesrat in beiden Fällen auf Ablehnung plädiert. Im
Gegensatz zu den Linksparteien, die der Bauspar-Initiative des SGFB geschlossen
ablehnend gegenüber standen, zeigten sich die kantonalen Sektionen der bürgerlichen
Parteien gespalten. Obwohl deren Mutterparteien die Initiative allesamt zur Annahme
empfahlen, beschlossen verschiedenste kantonale Parteien ein Nein. Insbesondere
zersplittert zeigte sich, wie bereits bei der RPG-Revision, die CVP. Deren Vorstand
fasste die Ja-Parole äusserst knapp mit 15 zu 13 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Die
Gespaltenheit reflektierte schliesslich in den insgesamt 12 abweichenden
Kantonalsektionen. Das Stimmvolk schickte die Vorlage bei einer Stimmbeteiligung von
45,0% und einem Nein-Anteil von 55,8% bachab. Noch klarer zeigte sich die Ablehnung
bei den Ständen mit lediglich 4 1/2 unterstützenden Kantonen. Der Kanton Basel-
Landschaft, welcher als einziger Kanton noch über die Möglichkeit des Bausparens
verfügt, entpuppte sich als einziger zustimmender Kanton der Deutschschweiz und
sogar er äusserte seine Unterstützung mit einem Ja-Anteil von 53% lediglich relativ
knapp. Als Gründe für dieses Ergebnis wurde die angespannte finanzielle Lage des
Baselbietes angeführt. Finanzministerin Widmer-Schlumpf (bdp) zeigte sich zufrieden
mit dem Entscheid, da nur ausgewählte Kreise von den zusätzlichen
Steuererleichterungen hätten profitieren können. Letzteres bestritt Hans Egloff, damals
Vorstandsmitglied des HEV. Man habe es jedoch verpasst, mit dem Argument von
zusätzlichen Bauaufträgen um die Gunst der KMU zu werben. Der HEV sah die Chancen
des eigenen, am 17.6. zur Abstimmung stehenden Bausparanliegens weiterhin intakt und
gab an, die festgestellten Mängel in der aufkommenden Kampagne korrigieren zu
wollen.

Abstimmung vom 11. März 2012

Beteiligung: 45,0%
Ja: 980'273 (44,2%) / 4 1/2 Stände
Nein: 1'237'825 (55,8%) / 16 5/2 Stände

Parolen: 
– Ja: FDP(4)*, CVP(12)*, SVP(1)*, BDP(2)*; SGV, SBV.
– Nein: SP, EVP, CSP, GPS, GLP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 16

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.03.2012
MARLÈNE GERBER

Am darauffolgenden Abstimmungstermin vom 17.6. äusserte das Schweizervolk mit der
Volksinitiative „Eigene vier Wände dank Bausparen“ seinen Willen zum zweiten
Bausparanliegen. Im Gegenzug zum abgelehnten Volksbegehren der SGFB verlangte die
Initiative des HEV die obligatorische Einführung des Bausparens in allen Kantonen,
wobei die maximalen Steuerabzüge mit jährlich CHF 10'000 etwas moderater ausfielen
als die von der SGFB verlangten CHF 15'000 pro Jahr. Um bei der ersten
Bausparinitiative Vernachlässigtes nachzuholen, präsentierte der HEV Mitte April eine
von ihm in Auftrag gegebene Studie, welche folgerte, dass nachweislich
Mittelstandsfamilien mit einem jährlichen steuerbaren Einkommen unter 100'000
Franken vom Bausparen profitieren würden. 17 Prozent der befragten Baselbieter
Wohneigentumsbesitzer gaben an, dass sie ohne Steueranreiz auf den Erwerb von
Wohneigentum verzichtet hätten. Darüber hinaus bilanziert die Studie zusätzliche
Einnahmen durch ansteigende Bauinvestitionen und Handänderungen von
Liegenschaften, welche laut ihren Berechnungen die durch das Bausparmodell
anfallenden steuerlichen Mindereinnahmen sogar übersteigen würden. Die Studie stiess

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.06.2012
MARLÈNE GERBER
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hingegen entweder auf wenig Resonanz oder auf Kritik und Widerstand. Am
Abstimmungssonntag wurde das zweite Bausparanliegen dann mit einem äusserst
klaren Nein-Anteil von 68,9% um einiges deutlicher abgelehnt als das fakultative
Bausparanliegen der SGFB. Kein einziger Kanton äusserte sich mehrheitlich positiv zum
Anliegen, womit dem bestehenden und seit der Revision des eidgenössischen
Steuerharmonisierungsgesetzes im Jahre 2005 rechtswidrigen Bausparmodell im
Kanton Baselland weitere Legitimation entzogen wurde. Mit Ablehnung des letzten
hängigen Anliegens zum Bausparen sieht sich der Halbkanton gezwungen, seine Praxis
endgültig zu beenden. Sogleich nach dem Abstimmungstermin gab die Baselbieter
Regierung bekannt, Bausparabzüge seien nur noch bis Ende des laufenden Jahres
zulässig.

Abstimmung vom 17. Juni 2012

Beteiligung: 38,5%
Ja: 601'449 (31,1%) / 0 Stände
Nein: 1'332'839 (68,9%) / 20 6/2 Stände

Parolen: 
– Ja: FDP(2)*, SVP; SBV.
– Nein: CVP(4)*, SP, EVP, CSP, GPS, GLP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 17

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Von verschiedener Seite werden seit einigen Jahren individuelle
Integrationsvereinbarungen propagiert, wie sie auch das neue Ausländergesetz
vorsieht, und von denen die Erteilung oder eine Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung oder der Familiennachzug abhängig gemacht werden könnten.
Die Migrantinnen und Migranten verpflichten sich dabei, gewisse individuelle Ziele zu
erreichen, beispielsweise einen sprachlichen Lernerfolg. 2008 werden mindestens vier
Kantone an einem entsprechenden Pilotversuch teilnehmen, die beiden Basel, Zürich
und Solothurn. 18

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.12.2007
MARIANNE BENTELI

Die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Solothurn und Zürich starteten einen Pilotversuch
mit Integrationsvereinbarungen. Teil dieser Vereinbarung ist es, die Erteilung einer
Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilligung künftig mit der Bedingung zu verknüpfen,
dass ein Sprach- oder Integrationskurs besucht wird. Das BFM, welches den Versuch
begleitet, will so das Erlernen der Landessprache sowie Kenntnisse über die
gesellschaftlichen Verhältnisse und das Rechtssystem in der Schweiz fördern. Im Sinn
eines Anreizes können die Kantone gut integrierten Ausländerinnen und Ausländern die
Niederlassungsbewilligung vorzeitig erteilen. 19

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 23.01.2008
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien
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Bildung und Forschung

Grundschulen

Dans le canton de Bâle-Campagne, les autorités ont décidé d’annuler la dispense de
serrer la main à un/-e enseignant/-e dont bénéficiaient deux étudiants de religion
musulmane. Cette décision découle du débat qui a pris sa source au sein de l’école de
Therwil (BL), avant de secouer la Suisse toute entière. Pour être précis, dans le courant
du mois d’avril, plusieurs médias ont révélé que deux frères syriens refusaient de serrer
la main à leurs enseignants pour des motifs religieux. Cette situation a crée une
polémique nationale qui a forcé le Département cantonal de l’éducation a réagir. Ainsi,
l’expertise juridique mandatée par le Canton a rendu sa décision. Elle estime que
l’intérêt public, lié notamment à l’égalité homme-femme mais aussi à l’intégration des
personnes étrangères primait sur la liberté de croyance. 20
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